
 
LANDTAGSFRAKTION I DIE FREIHEITLICHEN 

 

ANFRAGE 
zur aktuellen Fragestunde 

des Südtiroler Landtags  
im April 2023                                                    

 
Südtirols Hilfe bei der Anerkennung von Studientiteln 
 
 
 

1. Für wie viele Pflegekräfte und andere nicht-ärztliche Gesundheitsfachkräfte, 
welche ihren Studientitel im Ausland erworben haben, hat die beim 
Sanitätsbetrieb angesiedelte Anlaufstelle in den Jahren 2020, 2021 und 2022 
die Anträge für Anerkennung der Studientitel bearbeitet und an die 
zuständigen Stellen des Ministeriums geschickt? 
 

2. Für wie viele Ärzte und Fachärzte, welche im Ausland eine medizinische 
Hochschule absolviert haben, hat die Anlaufstelle in den Jahren 2020, 2021 
und 2022 die Anträge für Anerkennung der Studientitel abgewickelt? 
 

3. Wie viele der Absolventen waren Südtiroler, welche im Ausland ihr Studium 
absolviert haben? Wie viele waren italienische Staatsbürger außerhalb 
Südtirols? Wie viele waren ausländische Staatsbürger? 
 

4. Für welche der von er Anlaufstelle bearbeiteten Fälle und akademischen Titel 
erfolgte keine oder keine gleichwertige Anerkennung seitens der 
italienischen Ministerien?  
 

5. Wie gestaltet sich die Abwicklung der Anerkennungsverfahren durch die 
Anlaufstelle konkret? Wo genau liegt die Hilfestellung bzw. was 
unterscheidet ein Ansuchen über die Anlaufstelle von einem direkten 
Ansuchen beim Ministerium? 
 

6. Wie viele der Ärzte und Pflegekräfte, die sich in diesen drei Jahren an die 
Anlaufstelle gewandt haben, sind in den Dienst des Südtiroler 
Sanitätsbetriebs oder den öffentlichen Pflegedienst getreten? 

 
7. Wo können derzeit die wichtigsten Informationen rund um die 

Studientitelanerkennung und Antworten auf regelmäßig wiederkehrende 
Fragen (FAQs) digital abgerufen werden? 
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Bozen, 21.04.2023   Herrn L.-Abg. 

Andreas Leiter Reber 

Südtiroler Landtag 

Im Hause 

 
 

  
Bearbeitet von: 
 

 

Zur Kenntnis: Frau Präsidentin 
Rita Mattei 

Südtiroler Landtag 

 

Im Hause 

  

Antwort auf die Anfrage zur aktuellen Fragestunde 80-04-23 
 
Sehr geehrter Landtagsabgeordnete, 
 
ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfrage, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” bei der 
letzten Landtagssession vorgelegt wurde und schriftlich zu beantworten ist. 
 
1. Für wie viele Pflegekräfte und andere nicht-ärztliche Gesundheitsfachkräfte, welche ihren Studien-

titel im Ausland erworben haben, hat die beim Sanitätsbetrieb angesiedelte Anlaufstelle in den Jah-
ren 2020, 2021 und 2022 die Anträge für Anerkennung der Studientitel bearbeitet und an die zustän-
digen Stellen des Ministeriums geschickt? 
Seit vielen Jahren gewährleistet das Amt für Gesundheitsordnung die Dienstleistung und     Unterstützung 
der Gesundheitsfachkräfte bei der Anerkennung ihres Studientitels.  Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat eine 
Recruiting-Stelle aufgebaut und nun soll eine einheitliche Anlaufstelle („one stop shop“) geschaffen werden. 
Die Anlaufstelle des Landes, und zwar das Amt für Gesundheitsordnung hat folgende Anträge von 
Pflegekräfte und andere nicht-ärztliche Gesundheitsfachkräfte in folgenden Jahren bearbeitet und dem 
Ministerium in Rom weitergeleitet: 
Jahr 2020: 47 Anträge 
Jahr 2021: 63 Anträge 
Jahr 2022: 106 Anträge 

 
2. Für wie viele Ärzte und Fachärzte, welche im Ausland eine medizinische Hochschule absolviert 

haben, hat die Anlaufstelle in den Jahren 2020, 2021 und 2022 die Anträge für Anerkennung der 
Studientitel abgewickelt?  
Die Anlaufstelle und zwar das Amt für Gesundheitsordnung hat folgende Anträge von Ärzte:innen in 
folgenden Jahren kontrolliert und dem Ministerium in Rom weitergeleitet: 
Jahr 2020: 24 Anträge 
Jahr 2021: 42 Anträge 
Jahr 2022: 70 Anträge 

 
3. Wie viele der Absolventen waren Südtiroler, welche im Ausland ihr Studium absolviert haben? Wie 

viele waren italienische Staatsbürger außerhalb Südtirols? Wie viele waren ausländische Staats-
bürger?  
Von den Antragsteller:innen, die die Anerkennung in Italien beantragt haben waren: 

 

Jahr Südtiroler It.Staatsbürger nicht aus Südtirol Ausländische Staatsbürger 

2020 15 1 8 

2021 31 1 10 

2022 51 1 18 
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4. Für welche der von er Anlaufstelle bearbeiteten Fälle und akademischen Titel erfolgte keine oder 
keine gleichwertige Anerkennung seitens der italienischen Ministerien?  
Es wurden nur zwei Anträge für nicht EU-Titel eingereicht (einen 2021 und einen 2022) und diese haben 
noch nicht die Anerkennung bekommen. Für einen wurde eine Ausgleichmaßnahme vorgeschrieben und 
der zweite (Einreichung Antrag 2022) hat noch keine Antwort vom Ministerium bekommen. 

 
5. Wie gestaltet sich die Abwicklung der Anerkennungsverfahren durch die Anlaufstelle konkret? Wo 

genau liegt die Hilfestellung bzw. was unterscheidet ein Ansuchen über die Anlaufstelle von einem 
direkten Ansuchen beim Ministerium? 
Den Antragsteller:innen wird genau erklärt, welche Dokumente sie in welcher Form einreichen müssen. Es 
werden auch die Kontakte der zuständigen Behörden in Österreich und Deutschland, welche die EU-Kon-
formitätsbescheinigung ausstellen, mitgeteilt. Die Anträge werden auf Vollständigkeit kontrolliert, wobei 
überprüft wird ob auch die richtigen Unterlagen beigelegt sind. Sobald alles vollständig ist, wird der Antrag 
pert PEC dem Gesundheitsministrium zugesandt. Wenn die Antragsteller:innen selbst die Anträge einrei-
chen geschieht es sehr oft, dass Dokumente fehlen oder falsch eingereicht werden. In diesen Fällen, ver-
zögert sich die Anerkennung. Wenn die Antragsteller:innen es wünschen, kontrollieren wir die Anträge und 
sie leiten sie dann selbst dem Ministerium weiter.  

 
6. Wie viele der Ärzte und Pflegekräfte, die sich in diesen drei Jahren an die Anlaufstelle gewandt 

haben, sind in den Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs oder den öffentlichen Pflegedienst getre-
ten? 
Diese Daten werden sofern umfänglich überprüfbar nachgereicht. 

 
7. Wo können derzeit die wichtigsten Informationen rund um die Studientitelanerkennung und Ant-

worten auf regelmäßig wiederkehrende Fragen (FAQs) digital abgerufen werden? 
Die Informationen betreffend die Anerkennung der Titel sind auf dem Portal des Gesundheitsministerium, 
das die zuständige Behörde für die Anerkennung ist, zu finden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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